
Stadtrat

Beantwortung

Interpellation Kreuzlinger Gasversorgung

Am 23. Januar 2025 reichte Gemeinderat Alexander Salzmann namens der Fraktion FDP mit
20 Mitunterzeichnenden die Interpellation "Kreuzlinger Gasversorgung" ein (Beilage 1). Auf
eine Begründung wurde verzichtet.

Einleitung
Energie Kreuzlingen (EnK) wurde am 7. Oktober 2024 mit einer Medienmitteilung der Stadt-
werke Konstanz GmbH über die künftige Gasversorgung informiert. Es ist davon auszugehen,
dass ab 2040 über das Übertragungsnetz von terranets BW, dem Fernleitungsnetzbetreiber,
nur noch Wasserstoff geliefert wird (Beilage 2).

Der Stadtrat beantwortet die Fragen wie folgt:

1 Sollte es im Jahr 2040 tatsächlich keine Gasversorgung in Kreuzlingen mehr geben:
Welche Industrien, die auf Prozessgase angewiesen sind, müssten Kreuzlingen ver-
lassen bzw. welche Art von Industrien könnten sich in Kreuzlingen nicht mehr nie-
derlassen aufgrund fehlender Gasversorgung. Biogas selbst ist bekanntlich preislich
sehr unwirtschaftlich und wäre keine Alternative für die im Wettbewerb stehende
Industrie.
Sollte es im Jahr 2040 tatsächlich keine Gasversorgung in Kreuzlingen mehr geben, wä-
ren insbesondere Industrien betroffen, die auf Prozessgase (Hochtemperatur) ange-
wiesen sind. Dazu gehören chemische Industrien (diese benötigen Prozessgase für ver-
schiedene Synthesen und Reaktionen), die Metallverarbeitung (Prozessgase für Wär-
mebehandlungen und Schmelzprozesse) und die Glasherstellung (Prozessgase für die
Schmelzöfen).

Die Medienmitteilung besagt, dass der Fernleitungsnetzbetreiber ab 2040 kein Erdgas
(fossil), sondern nur noch Wasserstoff liefern wird. Das heisst, es wird weiterhin Gas
fliessen, jedoch in Form von erneuerbarem Wasserstoff. Eine allfällige Umstellung des
heutigen Gasnetzs in Kreuzlingen von Erdgas auf Wasserstoff ist aus technischer Sicht
noch zu prüfen. Ein Umbau des Netzes wäre mit hohen Investitionen verbunden, wel-
che von wenigen möglichen Wasserstoff-Kunden zu tragen wäre. Zudem gibt es bereits
heute Industrieunternehmen, die das Gas netzunabhängig per Lastwagen oder Bahn
beschaffen. Die Belieferung erfolgt üblicherweise in flüssiger Form wie Liquid Natural
Gas (LNG), Liquefied Biogas (LBG), Wasserstoff, Ammoniak etc. Es gibt folglich keine

Sperrfrist für alle Medien
Veröffentlichung erst nach der Medienkon-
ferenz zur Gemeinderatssitzung
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Gründe, weshalb ein Industrieunternehmen von Kreuzlingen wegziehen sollte. Die
Möglichkeiten, Prozessgas zu beziehen, sind vorhanden. Jeder Industriekunde hat ab-
hängig von seinen eigenen Anforderungen abzuklären, was seine passende Lösung ist.

Bereits heute haben viele Industrien eigene CO2-Ziele, da entsprechende Auflagen ih-
rer eigenen Kundschaft bestehen oder verpflichtende Zielvereinbarungen zur Reduk-
tion des CO2-Ausstosses (RB 731.1 Gesetz über die Energienutzung § 14). Somit sind
sie gefordert, erneuerbare Energie einzusetzen, ob im Strom oder Prozessgas.

2 Wir bitten hier den offiziellen Briefverkehr sowie den Gasliefervertrag (mit den Kün-
digungsmodalitäten) offenzulegen. Wenn dies aus rechtlichen Gründen nicht offen-
gelegt werden kann, dann bitten wir um eine Beschreibung.
Damit EnK ihre Kundinnen und Kunden mit Gas versorgen kann, sind mehrere Verträge
notwendig. Damit das Gas physisch von Konstanz nach Kreuzlingen fliessen kann, ist
ein "Anschlussnutzungsvertrag Gas" sowie ein "Netzanschlussvertrag Gas" erforder-
lich (Beilagen 3 und 4). Diese regeln die Nutzungsbedingungen des Gasnetzes mit den
entsprechenden Kosten. Die Kündigungsmodalitäten sind im Anschlussnutzungsver-
trag in Artikel 3 und im Netzanschlussvertrag in Artikel 4 festgelegt.

Für die Beschaffung und Lieferung des Gases arbeitet EnK mit dem aktuell grössten
Schweizer Gaslieferanten Open Energy Plattform (OpenEP) zusammen (Beilage 5).
Art. 7 des Gasliefervertrags regelt die Kündigungsmodalitäten. OpenEP beschafft jähr-
lich über 10'000 GWh Gas für diverse Schweizer Gasversorgungsunternehmen (GVU).
Zum Vergleich: Der jährliche Gasabsatz der gesamten Schweiz beträgt etwa
35'000 GWh.

3 Gibt es in der Schweiz, seitens des Schweizer Gasnetzes bzw. der Schweizer Gasliefe-
ranten in unserer Umgebung ebenfalls eine solche Ankündigung der Liefereinstel-
lung von Erdgas zu einem bestimmten Zeitpunkt?
Nein, es sind von Schweizer Erdgasvorlieferanten keine Ankündigungen einer allfälli-
gen Liefereinstellung bekannt. Dem Stadtrat sind jedoch drei GVU bekannt, die eine
Ankündigung über die zukünftige Gasversorgung gemacht haben. In Winterthur hat
sich 2021 die Stimmbevölkerung für eine Klimaneutralität bis 2040 ausgesprochen.
Das Stadtwerk Winterthur wird nun die Gasversorgung schrittweise bis 2033 stilllegen.
Der neue kommunale Energieplan der Stadt Winterthur sehe vor, dass sich die Gasver-
sorgung schrittweise aus grossen Teilen der Stadt zurückziehe. Um Netto-Null für Ge-
bäudewärme zu erreichen, müssen fossile Heizsysteme durch erneuerbare Systeme,
wie Wärmenetze, Wärmepumpen etc. ersetzt werden (Beilage 6).

In Frauenfeld hat der Gemeinderat der Umsetzung der Gasnetzstrategie zugestimmt,
die mitunter die Anforderungen der Nachhaltigkeit in der Energieversorgung regle-
mentiert. Dieser Beschluss bedeutet, dass es für die Komfortanwendungen (Heizung,
Warmwasser, Kochen) in Frauenfeld ab 2040 keine garantierte Gasversorgung mehr
geben wird. Den Prozessgaskunden soll auch nach 2040 eine Gasinfrastruktur z. B. für
Biogas oder andere erneuerbare Gase zur Verfügung stehen (Beilage 7).
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Für die zukünftige, erneuerbare Wärmeversorgung in der Stadt Wil wurden im Jahr
2022 mit dem Programm "Kommunaler Klimaschutz Wil" klare Rahmenbedingungen
festgelegt. Ziel ist es, den CO2-Ausstoss bis 2050 auf Netto-Null zu reduzieren. Der
Stadtrat Wil hat die Gasnetzstrategie der Technischen Betriebe Wil genehmigt. Diese
sieht vor, ab 2050 kein Erdgas und Biogas mehr für die Energieversorgung einzusetzen.
Fern- und Nahwärmeverbünde sowie alternative Lösungen sollen die Hauptstützen
der zukünftigen Wärmeversorgung bilden (Beilage 8).

EnK hat den Prozess einer Zielnetzplanung gestartet, siehe Beantwortung der Frage 4.

4 Es soll eine Notgasleitung geben zwischen Kreuzlingen und dem Schweizer Gasnetz.
Wir hätten gern die technischen Details (Durchleitungsvermögen, Länge etc.). Wozu
wurde diese Leitung gebaut, und wie viel % des Kreuzlinger Gasumsatzes könnte
diese Leitung bewerkstelligen (technisch, keine rechtliche Frage). Wem gehört diese
Leitung?
Die heutige "Notleitung" ist erst im Oktober 2022 zu einer solchen geworden. 1999
wurde die Verbindungsleitung und die Messstation entlang des Velowegs Kreuzlin-
gen – Bottighofen neu gebaut. Vorwiegend erfolgte der Gasfluss von Kreuzlingen an
den Zweckverband Gasversorgung Oberthurgau-See (GOS). Kreuzlingen hatte die
Möglichkeit, im Notfall eine beschränkte Menge von der GOS zu beziehen.

Die technische Grenze der Anlage in Flussrichtung GOS lag bei 40'000 kW/h, in Fluss-
richtung Kreuzlingen bei 20'000 kW/h, was heute ca. 50 % der maximalen Spitzen-Ta-
gesgaslast entspricht.

Aufgrund des Wärmeprojekts, das sowohl die städtischen Klimaziele als auch die nati-
onalen Energiestrategie umsetzt, wurde der kommunale Energierichtplan angepasst.
Dieser zeigt die Erschliessungszonen der Transformation Erdgas vs. Fern- u. Nahwärme
auf. Der Energierichtplan gilt als behördenverbindlich. Daraus resultiert der Auftrag an
EnK, eine Zielnetzplanung zur erarbeiten, in welcher zeitlichen Abfolge die Fernwär-
meerschliessung in den kommenden Jahren umgesetzt werden kann. Was wiederum
definiert, wie sich das Wärme- und Gasnetz in den nächsten Jahren entwickelt. Die
GOS wird die Netztopologie anpassen, was sich auf die Kapazität auswirken wird. Auf-
grund dieser Ergebnisse werden im Anschluss EnK gemeinsam mit der GOS eine kon-
krete Aussage machen können, ob künftig Kreuzlingen von der GOS beliefert werden
könnte.

Die Leitungen auf Stadtgebiet Kreuzlingen bis zur Einführung in die Messstation sind
im Besitz von EnK. Die Messstation und die Leitungen ab dieser sind im Besitz der GOS.
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5 Hat der Stadtrat Überlegungen gemacht, sich ans Schweizer Gasnetz anzuschliessen,
entweder durch Nutzung rsp. Erweiterung der bestehenden Notgasleitung oder der
Schaffung einer zusätzlichen Gasleitung. Wenn ja, was wären die baulichen, rechtli-
chen und finanziellen Konsequenzen (Schätzung)?
Eine leistungsfähige Leitung an das Gasnetz der Erdgas Ostschweiz AG (EGO) in der
Nähe von Weinfelden wurde von den Stadtwerken Konstanz mit der EGO geprüft. Das
Ziel war ein zweites leistungsfähiges Standbein aus der Schweiz. Kreuzlingen als Kundin
der Stadtwerke Konstanz GmbH hätte damit auch aus der Schweiz versorgt werden
können. Für die neue Leitung mit einer Länge zwischen 15 und 20 km (je nach Tras-
senmöglichkeit) wurden die Kosten dazumal auf 20 bis 25 Millionen Franken geschätzt.
Die EGO hätte die Leitung finanziert und Konstanz über die Laufzeit von 20 bis 25 Jah-
ren abbezahlt.

Die Stadtwerke Konstanz GmbH hat sich entschieden, keine zweite Gasanbindung zu
bauen. Das hat der Aufsichtsrat auf Vorschlag der Geschäftsleitung im Jahr 2022 be-
schlossen. Gründe dafür waren, dass beim Netzkopplungspunkt in Konstanz mehr Leis-
tung vom Vorliegernetz bereitgestellt werden soll, sinkender Gasabsatz, abschaltbare
Grosskunden usw.

Kürzlich wurde das Thema nochmals von EnK beim Verband der Schweizerischen Gas-
industrie eingebracht. Es soll überprüft werden, ob mit dem Bau der Fernwärmelei-
tung Weinfelden – Kreuzlingen auch eine Gasleitung mitverlegt werden könnte, um
sich auf diesem Weg an das Schweizer Gasnetz (in Zukunft evtl. auch Wasserstoff) an-
zuschliessen. Da dieses Gespräch erst kürzlich stattgefunden hat, liegen zu diesem
Zeitpunkt keine weiteren Informationen vor.

6 Hat der Stadtrat sich bemüht, mit einem Schweizer Gaslieferanten in Kontakt zu tre-
ten, um allfällig einen Liefervertrag ab 2040 (abhängig von Frage 5) abschliessen zu
können? Wenn nein warum nicht?
Der Stadtrat hat keine Gespräche geführt, da es unmöglich ist, bereits heute Gasliefer-
verträge für 2040 abzuschliessen. Die Handelsmärkte für Erdgas sind maximal für fünf
Jahre im Voraus liquide und handelbar. Auch OpenEP bestätigt, dass es keine Händler
gibt, die eine Preisstellung für Lieferungen ab 2040 abgeben. Es wird hier auf das Be-
schaffungshandbuch von EnK verwiesen, das gemeinsam mit OpenEP erarbeitet
wurde.
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Kreuzlingen, 13. Mai 2025

Stadtrat Kreuzlingen

Thomas Niederberger, Stadtpräsident

Michael Stahl, Stadtschreiber

Beilagen
1. Interpellation
2. Medienmitteilung Stadtwerke Konstanz GmbH vom 7. Oktober 2024
3. Anschlussnutzungsvertrag Gas, April/Mai 2017
4. Netzanschlussvertrag Gas, April/Mai 2017
5. Dienstleistungs- und Gasliefervertrag OpenEP, Februar 2023
6. News Winterthur vom 13. November 2023
7. News Frauenfeld vom 29. Mai 2024
8. News Stadt Wil vom 8. Juni 2023

Mitteilung an
– Mitglieder des Gemeinderats
– Medien
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Winterthur will ganzen Quartieren bis 2033 Gas abdrehen (13.11.2023) 

Das Stadtwerk Winterthur plant, die Gasversorgung von 4200 Hauseigentümerinnen und -
eigentümern im Jahr 2033 zu kappen. Nicht alle sind damit einverstanden. 

Darum gehts 

• Das Stadtwerk Winterthur will die Gasversorgung schrittweise stilllegen. 

• Rund 6750 Haushalte sind von den Plänen betroffen. 

• Unter anderem soll das Gas auch im sogenannten Birchermüesli-Quartier in Winterthur 
abgeschaltet werden. 

• Bis 2033 müssen die Hauseigentümer alternative Heizlösungen finden. 

«Ihre Liegenschaft liegt in einem Gebiet, in dem die Gasversorgung spätestens Ende 2033 
stillgelegt wird»: Einen solchen Brief des Stadtwerks haben Ende September zahlreiche 
Winterthurer Hauseigentümer erhalten. Den Anwohnern soll das Gas gekappt werden, weil sich 
die Stimmbevölkerung im November 2021 für die Klimaneutralität bis 2040 entschied, schreibt 
das Stadtwerk. Der neue kommunale Energieplan sehe vor, dass sich die Gasversorgung 
schrittweise aus grossen Teilen der Stadt zurückziehe.   

Statt Heizungen mit fossilen Brennstoffen würden erneuerbare Heizsysteme wie etwa 
Wärmepumpen zur Verfügung stehen. Sind Geräte und Leitungen zum Zeitpunkt der 
Netzstilllegung jünger als 20 Jahre, sollen Eigentümer eine «angemessene 
Restwertentschädigung» erhalten. Der Winterthurer Peter Junker ärgert sich: Sein Vater habe 
1933 ein Haus im betroffenen Winterthurer Quartier «Birchermüesli» – damals noch für 11’000 
Franken – gekauft. «Ich bin hier geboren worden, ging hier in die Schule und lebte hier viele Jahre 
lang.» Er kritisiert die Ankündigung scharf: «Dass der Gashahn bereits 2033 oder früher 
zugedreht werden soll, ist eine willkürliche Aktion vorauseilenden Gehorsams.»  

Hohe Kosten 

Es sei ökologisch und ökonomisch unsinnig, Gasleitungen um Jahre früher als nötig zu kappen, 
sagt Junker. Den Entscheid bezeichnet er als «sehr radikal». «Dieser Entscheid wird einige 
Bewohnerinnen und Bewohner ins Mark treffen und deren finanzielle Strukturen angreifen.» 
Hinzu komme, dass der Bau von Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen oder Erdsonden aufgrund 
von Sonderbauvorschriften derzeit gar nicht möglich sei. «Was sollen die Anwohner denn tun – 
erfrieren?», fragt Junker rhetorisch.  

Für Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer sei die Gas-Stilllegung «sehr ärgerlich», sagt 
Ralph Bauert, Geschäftsführer des Winterthurer Hauseigentümerverbands. Der HEV habe in 
Verhandlungen mit dem Stadtwerk Winterthur zwar eine Restwertentschädigung herausholen 
können. «Die Umstellung auf ein anderes Heizsystem erfordert zum Teil grössere bauliche 
Massnahmen, welche für die betroffenen Eigentümer einen grossen zeitlichen Aufwand, eine 
Baustelle im Haus und zusätzliche Kosten bedeuten», sagt Bauert. 

6750 betroffene Haushalte 

Das Stadtwerk Winterthur teilt mit, dass die Stilllegung der Gasversorgung mit den Energie- und 
Klimazielen der Stadt Winterthur verknüpft sei: «Um Netto-Null CO2 bis 2040 für 
Gebäudewärme zu erreichen, müssen fossile Heizsysteme durch erneuerbare ersetzt werden», 
sagt Sprecherin Juliana Müller. Gas werde nur noch für Prozesse in den Industrie- und 
Gewerbezonen und zur Spitzenlastabdeckung in Wärmeverbunden zur Verfügung stehen. 
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Insgesamt seien rund 6750 Erdgas-Anschlüsse betroffen. Bei 2550 Hauseigentümerinnen und -
eigentümern werde das Gas per 2030 stillgelegt, bei etwa 4200 per 2033.  

Man gebe jetzt der Kundschaft Zeit, die Heizungen umzustellen, so Müller. Das Stadtwerk trenne 
dann den Hausanschluss ab und nehme die Leitungen so ausser Betrieb. «Will die Kundschaft 
die Leitungen entfernen, muss sie dies auf eigene Rechnung tun.» Da grosse Teile des 
Birchermüesli-Quartiers vom Grundwasserstrom durchzogen werden, darf aus Gründen des 
Gewässerschutzes – ausser am Rand des Gebietes – nicht gebohrt und damit auch keine 
Erdsonden installiert werden. «Da das Gebiet sehr dicht bebaut ist, könnte eine gemeinsame 
Lösung im Sinne einer Grundwasserwärmepumpe in Betracht kommen.» Hierfür bedürfe es 
jedoch weiterer geologischer oder technischer Abklärungen.  

 



News

Geordneter Rückzug aus der Gasversorgung in
Frauenfeld

29. Mai 2024

Gemeinderat bestätigt die Gasnetzstrategie und genehmigt das
angepasste Thurplus-Gasreglement
Der Gemeinderat der Stadt Frauenfeld hat in seiner Sitzung am 29. Mai die Teilrevision des Gasreglements
genehmigt. Mit dem neuen Gasreglement wird der notwendige rechtliche Rahmen für die weitere
zuverlässige Versorgung der Gaskundinnen und Gaskunden geschaffen. Die Überarbeitung war notwendig,
um die Gasnetzstrategie umzusetzen und die damit verknüpften Anforderungen an die Nachhaltigkeit in der
Energieversorgung reglementarisch auf Gesetzesstufe umzusetzen.

Umsetzung der Gasnetzstrategie
Der Gemeinderat steht mit diesem Beschluss hinter der Umsetzung der im Herbst 2022 durch den Stadtrat
beschlossenen Gasnetzstrategie. Dieser Beschluss bedeutet, dass es für die Komfortanwendungen (Heizung,
Warmwasser, Kochen) in Frauenfeld ab 2040 keine garantierte Gasversorgung mehr geben wird, was im
Gasreglement entsprechend angepasst wurde. Die Gasinfrastruktur soll bis zu diesem Zeitpunkt durch
Thurplus für alle aufrechterhalten werden, insbesondere auch zur Versorgung mit synthetischem oder
erneuerbarem Biogas. Prozessgaskundinnen und -kunden soll auch über diesen Zeitpunkt hinaus eine
Gasinfrastruktur zur Verfügung stehen. Denn viele energieintensive industrielle Prozesse lassen sich derzeit
noch nicht ohne Weiteres auf andere Energieversorgungsstrukturen als mit Gas umrüsten, jedoch im
Idealfall ebenfalls mit Biogas oder anderen erneuerbaren Gasen betreiben. Parallel dazu entwickelt Thurplus
die erneuerbare Fernwärmeversorgung weiter, vorderhand in Frauenfeld West, in der Altstadt und mit dem
bestehenden Anergie- Fernwärmering.

Liberale und technologieoffene Lösung gefunden
«Im Gegensatz zu vielen anderen Städten und Gemeinden ist es uns in Frauenfeld mit diesem Gasreglement
gelungen, einen Kompromiss zu finden, der die Selbstverantwortung der Bürgerinnen und Bürger
unterstützt», freut sich Stadtrat Fabrizio Hugentobler, Departementsvorsteher Thurplus, Freizeit und Sport.

«Das Reglement gibt den Kunden die Freiheit, sich innerhalb der übergeordneten energiepolitischen
Rahmenbedingungen für eine Heizenergie ihrer Wahl zu entscheiden anstatt mit Verboten zu arbeiten. Das
gibt Gaskundinnen und -kunden Sicherheit für ihre bereits getätigten Investitionen. Der Lebenszyklus einer
typischen Gasheizung beträgt rund 15 Jahre. Somit können sich unsere Frauenfelder Gaskundinnen und -
kunden jetzt mit ausreichendem Vorlauf auf die kommenden Veränderungen einstellen», erklärt Fabrizio
Hugentobler. «Wir haben mit der Verabschiedung des neuen Gasreglements ein pragmatisches und
volkswirtschaftlich überzeugendes Ergebnis gefunden. Die Wahl des Jahres 2040 ist ganz im Sinne der
Kundinnen und Kunden. Und auch Thurplus erhält Investitionssicherheit für ihr bestehendes Gasnetz und
kann damit die Leitungen weiter nutzen.»

Der Übergang in die zukünftig fossilfreie Energieversorgung ist technologieoffen gestaltet worden. Diese
Herangehensweise ist sinnvoll, weil sie Innovation und Flexibilität fördert. Schliesslich bieten verschiedene
Technologien jeweils spezifische Vorteile und decken unterschiedliche Bedürfnisse ab. Zudem können neue,
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zukünftige Technologien durch eine offene Strategie leichter integriert werden, was langfristig die Effektivität
und Nachhaltigkeit der Energieversorgung erhöht.

In Zukunft 20 % Biogas
Biogas und andere erneuerbare Gase sind eine nachhaltige und weitgehend CO -neutrale Energie. Im neuen
Gasreglement wurde deshalb festgeschrieben, dass das städtische Unternehmen Thurplus in Zukunft einen
minimalen Anteil von 20 % Biogas für die Anwendung Komfortgas (Heizen und Warmwasser) liefern wird.
Bisher wurden die Kundinnen und Kunden mit Gas mit einem minimalen Biogas-Anteil von 10 % versorgt.
Mit 20 % erneuerbaren Gasen reduzieren sich die CO -Emissionen aus fossilen Energien um 7'800 Tonnen,
was 2.6 % der Gesamtemissionen an CO  in der Stadt Frauenfeld entspricht.

Vereinfachung der Tarife
Die Reglements-Revision wurde auch dazu genutzt, die Tarife für die Kundinnen und Kunden zu
vereinfachen. Anstelle von 24 Tarifen gibt es zukünftig nur noch acht unterschiedliche Tarife für die
verschiedenen Kundengruppen.

Daneben wurden Anpassungen im Hinblick auf eine mögliche Öffnung des Gasmarktes in der Schweiz bzw.
die Konformität der Netznutzungsentgelte und die vom Preisüberwacher eingebrachte Streichung der
städtischen Abgaben umgesetzt. Das neue Gasreglement soll zum 1. Oktober 2024 in Kraft treten (unter
Vorbehalt des Referendums).

Kontakt

E-Mail
Schreiben Sie uns eine E-Mail 

Telefon
Rufen Sie uns an 052 724 20 20 

Störungsdienst
Im Störungsfall wählen Sie die Nummer 052 724 20 20

Ansprechpartner
Unsere Ansprechspersonen sind gerne für Sie da.

2

2

2

mailto:kundendienst@thurplus.ch?subject=Anfrage
tel:+41527242020
https://www.thurplus.ch/fuer-private/kundenservice/stoerung/stoerungsdienst.html/67
https://www.thurplus.ch/ueber-thurplus/unternehmen/ueber-uns/teams-kontakt.html/12


Stadt Wil SG           08.06.2023 

Ausstieg aus der Gasversorgung wird konkreter 

 

Bild: Technische Betriebe Wil 

Der Stadtrat Wil hat die Gasnetzstrategie der Technischen Betriebe Wil (TBW) genehmigt. 
Diese sieht vor, ab 2050 kein Erdgas und Biogas mehr für die Energieversorgung 
einzusetzen. Fern- und Nahwärmeverbünde sowie alternative Lösungen sollen die 
Hauptstützen der zukünftigen Wärmeversorgung bilden. Das Stadtparlament wird die 
Strategie voraussichtlich im ersten Quartal 2024 behandeln. 

Für die zukünftige, erneuerbare Wärmeversorgung in der Stadt Wil wurden im Jahr 2022 mit dem 
Programm «Kommunaler Klimaschutz Wil» klare Rahmenbedingungen festgelegt. Ziel ist es, den 
CO2-Ausstoss bis 2050 auf Netto-Null zu reduzieren. Die Transformation zur erneuerbaren 
Wärmeversorgung ist dafür von entscheidender Bedeutung. Die Treibhausgasemissionen sollen 
dadurch um 63 Prozent reduziert werden. Die TBW haben in der Erarbeitung seit 2021 
verschiedene Szenarien zur Gasnetzstrategie verfolgt und im Detail geprüft. Dabei wurde auch 
ein Fortbestand der Gasversorgung für Prozessgaskundinnen und -kunden, welche Gas für 
Arbeitsprozesse einsetzen, geprüft. Auf Grundlage verschiedener Analysen erachtet die Stadt 
Wil ein Ausstieg aus der Gasversorgung bis 2050 als zielführend. 

Projekt «Fernwärmeverbund Wil» von zentraler Bedeutung 

Die Gasnetzstrategie geht mit der Realisierung des Fernwärmeverbunds in Wil einher und geht 
von dessen Umsetzung ab dem Jahr 2024 aus. Das Projekt wird im Juni im Stadtparlament 
beraten und soll im November zur Volksabstimmung gelangen. Ohne den Fernwärmeverbund 
müsste der mehrheitliche Anteil einer nachhaltigen Versorgung mit anderen Wärmelösungen 
abgedeckt werden. Als Ergänzungen haben die TBW bereits zusätzliche Angebote wie das 
Wärme-Contracting ausgearbeitet. Dieses steht allen Liegenschaftsbesitzerinnen und -
besitzern seit längerem zur Verfügung. Ebenso sind weitere Geschäftsmodelle für dezentrale 
und zentrale Wärmelösungen angedacht, um gemeinsam mit Dritten Wärmeverbünde in der 
Ostschweiz zu finanzieren, zu bauen und zu betreiben. 
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Erneuerbares Gas reicht nicht aus 

Die Reduktion des CO2-Ausstosses könnte auch mit der Umstellung auf erneuerbares Gas 
erreicht werden. Nach heutiger Experteneinschätzung ist das Potenzial jedoch begrenzt. 
Raumwärme und Brauchwarm-wasser sollen daher in erster Linie durch Fernwärme oder 
Wärmepumpen und Prozessgas bzw. -energie langfristig durch Strom oder Wasserstoff ersetzt 
werden. Der Betrieb einer Gasnetzinfrastruktur für einige wenige Prozessgaskundinnen und -
kunden ist aus heutiger Sicht nicht wirtschaftlich und wird vermehrt im Wettbewerb zu neuen 
Energieträgern stehen. Dabei werden die TBW vorläufig auch kein aktives Engagement im 
Bereich Power-to-Gas verfolgen. Lokales Biogas kann aber weiterhin genutzt werden – dieses 
soll verstromt und die Abwärme für Nahwärmeverbünde sowie für die Spitzenlastabdeckung der 
Fernwärme eingesetzt werden. 

Nächste Schritte bereits in Planung 

In den nächsten Schritten wird konkretisiert, wo und bis wann sich die TBW mit dem Gasnetz 
aus den Versorgungsgebieten zurückziehen sollen. Bereits jetzt kann aber festgehalten werden, 
dass die TBW nur noch in Ausnahmefällen neue Gasanschlüsse realisieren werden. Die 
politischen Vertreterinnen und -ver-treter der mit Gas versorgten Aussengemeinden (Aadorf, 
Bettwiesen, Bichelsee-Balterswil, Eschlikon, Kirchberg, Münchwilen, Niederhelfenschwil, 
Rickenbach, Sirnach, Tobel-Tägerschen, Wängi, Wilen, Zuzwil) wurden vorgängig durch die 
Verantwortlichen der Stadt Wil informiert und stehen in engem Kontakt mit den TBW, um auch 
dort den Gasausstieg bis 2050 zu koordinieren. Die lokalen Gegebenheiten werden bei der 
Stilllegungsplanung mitberücksichtigt (z.B. Verfügbarkeit von Wärmeverbünden, 
Grundwasserschutzzonen). Alle Gaskundinnen und -kunden werden frühzeitig über die 
sukzessiven Stilllegungen informiert und beim Umstieg auf erneuerbare Alternativenergien 
beraten. Die Grosskundinnen und - kunden werden noch vor den Sommerferien über die Details 
mit einem persönlichen Anschreiben informiert. Ebenso werden demnächst auf der Plattform 
deineenergie.ch/waerme Vorgehens-pläne aufgeschaltet. 

Fazit zum Gas-Ausstieg 

Durch eine Stilllegung des Gasnetzes der TBW kann die regionale Wertschöpfung nachhaltig 
gesteigert werden. Einerseits kurzfristig durch den Ersatz der Heizsysteme, aber auch langfristig 
durch den Einsatz lokaler Primärenergieträger wie Abfallenergie, Holzschnitzel, Pellets, Solar- 
und anderem erneuerbarem Strom. Zudem wird sich die Abhängigkeit vom Ausland minimieren, 
da kein Gas mehr importiert werden muss. Mit der Gasnetzstrategie kann die Wärmeversorgung 
somit klimafreundlich, die Abhängigkeit vom Ausland verringert und damit die 
Versorgungssicherheit gestärkt und die lokale Wertschöpfung erhöht werden. 

 


